
 

Hygieneschutzkonzept  

 

für den Verein 

 

  
 

HSG Aschaffenburg 08 

 

 

 

 

Stand: 12.11.2021 

  



Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und 

in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptberufliches Personal, Trainer, 

Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 

o Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist grundsätzlich das Tragen einer OP-Maske unter Beachtung der 

Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen. Werden durch die Behörden verschärfte Maßnahmen im Zuge 

der sog. „Krankenhausampel“ getroffen, so wird der Maskenstandard ab der Stufe „Gelb“ auf FFP2-Masken 

angehoben. 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im In- 

und Outdoorbereich wo immer möglich einzuhalten. 

o Mitglieder, Zuschauer, Athleten und Offizielle, die COVID19-Krankheitssymptome aufweisen, wird das 

Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch 

regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher 

ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und Rückgabe 

von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich.  

Maßnahmen zur 3G- bzw. 2G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) 

o Vor Betreten der Indoor-Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass nur Personen 

mit einem 3G-Nachweis (gelbe Ampel) bzw. 2G-Nachweis (rote Ampel) die Sportanlage betreten. 

o Hierbei verweisen wir ausdrücklich auf die aktuell geltenden Bestimmungen des Freistaates Bayern, 

insbesondere die sogenannte Krankenhaus-Ampel hin.  

o Die 3G-, 3Gplus- bzw. 2G-Nachweise sind vom Verein bzw. einer beauftragten Person zu kontrollieren. 

Dazu bitten wir alle Personen, die die Sportstätte betreten wollen, diesen Nachweis in Kombination mit 

einem ID-Nachweis (z. B. Personalausweis oder Führerschein) vorzubereiten und vorzuzeigen. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die generell nicht 

den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

  



Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies gilt ebenso bei 

der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu tragen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf eine 

ausreichende Durchlüftung gesorgt 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die 

sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt. 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht im Indoor-

Bereich. Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m. Der Mindestabstand kann lediglich bei der 

Sportausübung unterschritten werden.  

o Auch für die Athleten und die Offiziellen (Schiedsrichter/in, Zeitnehmer/in, Sekretär/in) gilt die 3G-, 3Gplus-

bzw. 2G-Nachweispflicht. Dies wird durch eine Überprüfung von Ort sichergestellt.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen 

informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne Personen vom 

Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

o Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, Mailings, etc. auf die Einhaltung der geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage bzw. der 

Veranstalter die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Für Zuschauer im Indoor-Bereich: 

o …gilt die Maskenpflicht in der gesamten Sportstätte. Die Maske darf lediglich am Sitzplatz 

abgenommen werden, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

o …ist ein 3G-, 3Gplus- bzw. 2G-Nachweis erforderlich. Dieser richtet sich nach den aktuell 

gültigen Bestimmungen des Freistaates Bayern, der sogenannten Krankenhaus-Ampel.  

o Für Zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage verteilt ausreichend Wasch- bzw. 

Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

 

Ausdrücklich wird auf die aktuelle Version der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und auf 

das Rahmenkonzept Sport im BayMBl 2021 Nr. 746 vom 21. Oktober 2021 verwiesen. 
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